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Vorwort 

Entgegen landläufiger Vorstellung werfen Kompetenzfragen keineswegs nur 
formale, juristisch gehaltlose Abgrenzungsprobleme auf. Gerade die mit der fort-
schreitenden europäischen Integration untrennbar verbundene Frage nach dem 
Bestehen einer Gemeinschaftskompetenz belegt, daß die Beantwortung von Kom-
petenzfragen häufig gleichbedeutend ist mit der Zuweisung politischer Gestal-
tungsmacht 

Der von der EuropäischenKommission schon vor geraumer Zeit vorgelegte Vor-
schlag für ein umfassendes Verbot der Tabakwerbung illustriert die schwierige 
kompetenzrechtliche Zuordnung zwischen der europäischen und der mitgliedstaat-
liehen Ebene besonders deutlich. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung konnte der gemeinsame Standpunkt 
des Rates vom 12. Februar 1998 im Hinblick auf den Erlaß einer Richtlinie zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Werbung und Sponsoring von Tabakerzeugnissen (ABI. EG 1998 Nr. C 91 vom 
26. März 1998, S. 34 ff.) nicht mehr berücksichtigt werden. Während die neuen 
Rechtsfragen, die der gemeinsame Standpunkt gerade im Hinblick auf die verän-
derten Erwägungsgründe, die vorgesehenen Ausnahmen und Übergangsregelungen 
aufwirft, einer gesonderten Untersuchung bedürfen, bleiben die hier behandelten 
Grundfragen der Kompetenzverteilung und des Grundrechtsschutzes in Europa 
von unvermindert aktueller Bedeutung. 

Die vorliegende Studie, die auf einem Rechtsgutachten beruht, das der Verfasser 
für den FDW e.V. und den FAW e.V. erstattet hat, versteht sich als Beitrag zur 
gegenwärtigen Diskussion um eine ausgewogene Kompetenzverteilung zwischen 
der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten. 

Bochum, im März 1998 Thomas von Danwitz 
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